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Betreff 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz geändert wird 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Schulunterrichtsgesetz geändert wird 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Schulpflichtgesetz 1985 geändert wird 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz geändert wird 

BDW 

FAX 

3138 

3237 

Datum 

9.4.1998 

Die vorliegenden Entwürfe zu Schulgesetznovellen beinhalten Reformvorschläge in den Bereichen 

Schuleingangsphase, Berufsvorbereitung an der Sonderschule, leistungsdifferenzierter Unterricht, 

verbindliche Übung "Lebende Fremdsprache", Überspringen von Schulstufen sowie zu einigen De

tailmaterien. Die Bundesarbeitskammer (BAK) nimmt folgend nach den erwähnten Schwerpunkten 

gegliedert Stellung: 

• Schulein..gangsphase 

Die seit der 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle verstärkt vorgenommenen Schulversuche fur eine 

selektionsfreie Gestaltung der Schuleingangsphase haben gezeigt, daß eine integrative 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 2. Blall 

Förderung und ein individuell bemeßbares Durchlaufen der Grundstufe der starren Regelung des 

Schulreifekonzepts und des Prinzips der Rückstellung vorzuziehen sind. 

Aus diesem Grund begrüßt die BAK die im vorliegenden Entwurf vorgenommene Neugliederung 

der Volksschule und die Möglichkeit zu einer integrativen Führung der Vorschulklasse mit den er

sten beiden Schulstufen der Volksschule. 

Allerdings schätzt die BAK, daß eine positive Umsetzung der Ergebnisse der Schulversuche zu 

durchaus konsequenteren Maßnahmen hätte führen müssen und daß eine Reihe von Begleitbedin

gungen, insbesondere den LehrerInneneinsatz betreffend, zu erfüllen ist, um die pädagogisch sinn

volle Umgestaltung der Schuleingangsphase zu verwirklichen. Nach dem Entwurf des § 12 Abs. 3 

Schulorganisationsgesetz (SchOrgG) entscheidet die nach dem Ausführungsgesetz zuständige Be

hörde, ob in der Grundstufe I die Vorschulstufe und die 1. und 2. Schulstufe getrennt bzw. gemein

sam gefuhrt werden. Diese Entscheidung erfolgt zwar nach Anhörung des Schulerhalters sowie des 

Bezirks- und Landesschulrates, es ist jedoch keine Einbindung der Schulpartnerschaftsgremien der 

betroffenen Schule vorgesehen. Um die Lehrkräfte und die Erziehungsberechtigten, die die jeweili

ge Organisationsform im Endeffekt zu tragen haben, einzubeziehen, sollte auch eine verpflichtende 

Anhörung des Schulforums vorgesehen-werden. 

§ 13 Abs. 1 legt fest, daß bei einer gemeinsamen Führung der Grundstufe I entsprechend ausgebil

dete, LehrerIlll1en zusätzlich eingesetzt werden können. Diese Kann-Bestimmung ist in eine Mußbe

stimmung umzuwandeln, damit sichergestellt ~ird, daß die besonderen Maßnahmen der Vor-

schul pädagogik angewendet werden können. 

Zu begrüßen ist auch, daß nunmehr flächendeckend Angebote zum Vorschulunterricht bereitge

stellt werden. Allerdings wird mit der Aufrechterhaltung des Schulreifeprinzips und dem Erforder

nis einer gewissen Schülerzahl fur die Klasseneröffnung einer Vorschulklasse die selektive Ten

denz der Grundstufe I fortgeschrieben. Da zur Zeit die Freistellung des/der Schulleiters/in an 

Volksschulen von der Klassenanzahl abhängig ist und somit oft die Vorschulklasse dafür 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 3. Btall 

ausschlaggebend ist, sollte diese Freistellung in bezug zur SchülerInnenzahl gesetzt werden, um die 

Führung von integrativen Klassen unabhängig von dieser Organisationsfrage zu entscheiden. 

In Anbetracht des Erfordernisses, manchen Kindern einen längeren Entwicklungszeitraum zu er

möglichen, sollte einer integrativen Führung der Grundstufe I, in der die Kinder zwei bis drei Jahre 

für diese Grundstufe brauchen können, der Vorzug gegeben werden. Dann ist es nicht mehr not

wendig, schulpflichtige Kinder rur nicht schulreif zu erklären und der Vorschulklasse zuzuordnen. 

Weiters soll die Bedingung der Schulreife rur Kinder, die vom 1.9. bis 31.12. eines Kalenderjahres 

geboren sind, fur den vorzeitigen Besuch der Volksschule wegfallen, sodaß sie im Rahmen der ge

meinsamen Grundstufe die Chance erhalten, diesen ersten Teil der Volksschule in einem ihrer Ent

wicklung gemäßen Zeitraum zu durchlaufen. 

Auf jeden Fall sollte diesen Kindern und ihren Erziehungsberechtigten das Recht zugestanden wer

den, auf Wunsch eine Vorschulklasse zu besuchen, ohne den "Umweg" über einen Widerruf der 

vorzeitigen Aufnahme gehen zu müssen. Auch die Bestimmung im § 14 Abs. 2, wonach eine Vor-
• 

schulklasse mit weniger als 10 SchülerInnen eröffnet werden kann, wenn zu erwarten ist, daß diese 

Zahl bis zum Ende des Kalenderjahres erreicht wird, widerspricht einer Orientierung an den Be

dürfnissen der Kinder. In diesem Fall ist zu erwarten, daß durch die Notwendigkeit des AuffiilIens 

der Vorschulklasse die Entscheidung über die Rückstufung beeinflußt wird. Auch dies spricht fiir 

eine gemeinsame Führung der gesamten Grundstufe I. 

Ein erhöhtes Angebot an Vorschulklassen bzw. an integrativ gefiihrten Grundstufen bringt - wie in 

den Erläuterungen angegeben - eine gewisse Entlastung im Kindergartenbereich mit sich. Diese 

Zunahme an Betreuungsplätzen darf nicht zu einer Reduktion beim Kindergartenangebot führen, da 

bereits die derzeit angebotenen Plätze den Bedarf nicht entsprechen. Weiters ist darauf Bedacht zu 

nehmen, daß gleichzeitig die ganztägigen Betreuungsmaßnahmen an den Volksschulen auszubauen 

sind. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 4. Blall 

Nach den erläuternden Bemerkungen zum Entwurf des Schulpflichtgesetzes sollen nicht nur alle 

schulpflichtigen, aber nicht schulreifen Kinder, sondern auch alle Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in die Vorschulklasse aufgenommen werden. Diese Regelung ist insofern problema

tisch, da der Schulsprengel für Vorschulklassen nicht mit demjenigen der Volksschule identisch 

sein muß und somit Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in ihrer Schul wahl noch zu

sätzlich ~ingeschränkt werden. Außerdem werden damit undifferenziert alle Kinder mit sonderpäd

agogischem Förderbedarf einer Vorschulklasse zugeordnet. Bei einer körperlichen Behinderung ist 

eine Zuteilung in die Vorschule allein auf grund dieses Förderbedarfs sicher nicht zu rechtfertigen. 

Außerdem wird dabei übersehen, daß der sonderpädagogische Förderbedarf vielfach erst im Zuge 

der Schulzeit, meist ab der 3. Volksschulklasse ausgesprochen wird. Es ist zu vermuten, daß hinter 

der Zuteilung der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Vorschulklasse die Intention 

steckt, die Frage der Fortsetzung der Integration auf der 9. Schulstufe insofern zu lösen, als die all

gemeine Schulpflicht dann bereits nach der vierten Klasse der Mittelstufe erfüllt ist. Den Erzie

hungsberechtigten soll weiterhin auf der Basis eines umfassenden Informationsprozesses die Wahl 

offen gelassen werden, welche Schulform für ihr Kind als geeignet einzuschätzen ist. Aus diesem 

Grund ist in § 6 Abs. 2 d Schulpflichtgesetz folgender Passus aufzunehmen: "Kinder, bei denen 

nach § 8 Abs. 1 ein sonderpädagogischer Förderbedarffestgestellt wird, können in die Vorschulstu

fe aufgenommen werden". 

Damit in Zusammenhang steht die Einführung eines Berufsvorbereitungsjahres an der Sonderschu

le. Die BAK hat sich intensiv dafür eingesetzt, daß die verbindliche Übung "Berufsorientierung" 

auch in der 7. und der 8. Schulstufe der Sonderschule eingeführt wird. Weiters unterstützt die BAK 

die zur Zeit in Wien als Schulversuch laufenden Maßnahmen der schulischen Nachqualifikation ar

beitsloser Jugendlicher, bei denen diese entweder den Hauptschulabschluß erwerben können oder 

einen Lehrgang zur Berufsorientierung bzw. Berufsfindung in einer freiwilligen 10. Schulstufe be

suchen. Die BAK tritt für eine österreichweite Abdeckung dieser Angebote durch eine Übernahme 

in das Regelschulwesen ein. Die BAK erachtet es jedoch nicht als sinnvoll, an der Sonderschule als 

9. Schuljahr ein Berufsvorbereitungsjahr einzurichten, das dann aufgrund mangelnder Alternativen 

alle AbgängerInnen von Integrationsklassen in d~r Mittelstufe aufnehmen soll. Überdies ist im Ent

wurf nicht festgelegt, welche Berechtigungen in diesem Berufsvorbereitungsjahr vermittelt werden 

sollen. 
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Bundeskammer fiir Arbeiter und Angestellte 5. Blatt 

Die BAK fordert vielmehr, daß im bestehenden Schulwesen Möglichkeiten der Nachqualifikation 

angeboten werden (Pflichtschulabschluß) bzw. daß Berufsvorbereitung auch an den dafur eingerich

teten Schulformen (Polytechnische Schule, Berufsschule, berufsbildende mittlere und höhere Schu

len) angeboten wird, nach Möglichkeit in Form eines integrativen Unterrichts bzw. in speziell auf die 

Bedürfnisse der Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausgerichteten Varianten. 

Zusätzlich weist die BAK auf die Problematik hin, daß bereits derzeit rund 25 % der Jugendlichen 

ihre Schulpflicht in der Mittelstufe erfullen. Durch eine Ausweitung der Vorschulklassen bzw. die 

Möglichkeit, die Grundstufe I in drei Jahren zu durchlaufen, ist anzunehmen, daß sich dieser Anteil 

noch erhöhen wird. Jugendliche ohne Berufsvorbildung, wie derzeit auf der 9. Schulstufe in der Po

lytechnischen oder einer mittleren bzw. höheren berufsbildenden Schule erwerbbar, haben bei der 

Suche nach einer Lehrstelle immer weniger Chancen. Aus diesem Grund tritt die BAK fur eine Un

tersuchung ein, in der erhoben wird, wievieIe Jugendliche aufgrund des Vorschulklassenbesuchs kei

ne Berufsvorbildung erhalten bzw. wieviele dieser Jugendlichen freiwillig die Polytechnische Schule 

besuchen. Sollte sich herausstellen, daß auf diese Weise der Anteil an Jugendlichen unter den Lehr

stellensuchenden, die über keine Berufsvorbildung verfugen, zunimmt, sollten Maßnahmen geprüft 

werden, die geeignet sind diese Gruppe besser auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt vorzubereiten. 

Einer weitgehenderen Adaption als im Entwurf angefuhrt, bedarf auch die Leistungsbeurteilung in 

der neu zu gestaltenden Grundstufe 1. Im vorgeschlagenen Entwurf zum § 18 Abs. 2 des Schulunter

richtsgesetzes (SchUG) werden als Varianten entweder eine Notenbeurteilung ergänzt durch eine 

Leistungsbeschreibung oder eine Leistungsbeurteilung anstelle von Noten zur Debatte eingebracht. 

Aufgrund der vierunddreißigjährigen Schulversuchserfahrung zu alternativen Beurteilungsformen ist 

der verbalen Leistungsbeschreibung anstelle der Notengebung der Vorzug einzuräumen, jedoch soll

te auch eine Ergä~ng durch Noten möglich sein. Außerdem sind noch andere Formen der alterna

tiven Leistungsbeurteilung, wie die mündliche Information, die kommentierte direkte Leistungsvor

lage oder das Pensenbuch (im Pensenbuch wird der Lern- und Leistungfortschritt der Kinder festge

halten), aufzunehmen. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 6. B/all 

Die Neugestaltung der Schuleingangsphase, insbesondere die gemeinsame Führung von Vorschul-
\ 

klassen mit der 1. und 2. Schulstufe, hat Auswirkungen in dienst- und besoldungsrechtlicher Hin-

sicht. In der jetzigen Form sind hauptsächlich fur VorschulklassenlehrerInnen, die als zusätzliche 

LehrerInnen in gemeinsam geführten Klassen eingesetzt werden, erhebliche finanzielle Einbußen 

zu erwarten. In Anbetracht dieser Situation sollte daher vor der Verabschiedung dieser Novelle eine 

Lösung mit der zuständigen Interessenvertretung erarbeitet werden. 

• Leistungsdifferenzierter Unterricht 

Die vorgeschlagene Reform zur Umgestaltung des leistungsdifferenzierten Unterrichts greift in der 

vorliegenden Variante viel zu kurz und nimmt kaum Rücksicht auf die positiven Ergebnisse der 

langjährigen Schulversuche zur Leistungsdifferenzierung an Hauptschulen. Allein das Ersetzen des 

Terminus "Leistungsgruppen" durch "Leistungsniveaus (Leistungsgruppen)" bietet keine Grundla

ge, um Formen der inneren Differenzierung und der heterogenen Gruppenführung zu ermöglichen. 

Bei der Bestimmung für Hauptschulen (§ 15 Abs. 2 SchOrgG) sowie fur Berufsschulen (§ 46 Abs. 

2) soll die gleiche Definition wie für die Polytechnischen Schulen (§ 28 Abs. 2 "Differenzierungs

maßnahmen [Leistungsgruppen, Interessensgruppen]") verwendet werden, um auch andere Kriteri

en für die Differenzierung zuzulassen. Folgerichtig muß in diesen Fällen dann bei der Leistungsbe

urteilung der Vermerk der Leistungsgruppe entfallen (§ 22 Abs. 2 lit d SchUG). 

Die im Entwurf für das SchUG vorgesehene Flexibilisierung der Umstufungen (§ 31 c) innerhalb 

der Leistungsgruppen wird jedoch - wenn es zu keiner weitergehenden Änderung kommen sollte -

positiv beurteilt, da so ein besseres Eingehen auf den Entwicklungsprozeß der SchülerInnen mög

lich ist. Allerdings sollte diese Minimalvariante der Flexibilisierung auch für die Einstufung in Lei

stungsgruppen (§ 31 b) vorgenommen werden. 

Die BAK tritt grundsätzlich für heterogen zusammengesetzte SchülerInnengruppen ein, da der all

gemeine Lernertrag steigt und sich die Form der Binnendifferenzierung pädagogisch bewährt hat. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angeslellie 7. Blau 

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, daß es durch die neue Aufnahmeregelung rur die berufsbil

denden mittleren und höheren Schulen, die an den unterschiedlichen Leistungsgruppen ansetzt, zu 

erheblicher Verunsicherung bei den Betroffenen, aber auch zu Rechtsunklarheit gekommen ist. Aus 

diesem Grund ist eine eindeutige Regelung rur die Umrechnung und Gleichhaltung von Noten vor

zunehmen (z.B. Hauptschulen mit innerer Differ~nzierung und heterogenen Gruppen), die zumin

dest zu einer Gleichhaltung mit den Aufnahmebedingungen rur ein Oberstufenrealgymnasium fUh

ren muß. 

Die BAK fordert eine stimmige Reform der Leistungsdifferenzierung, die auf einer Evaluation der 

laufenden Schulversuche aufbaut und auch alle Konsequenzen, wie Z.B. die Übertrittsbestimmun

gen, einbezieht. Anhand vorliegender Informationen ist ersichtlich, daß die Schulen die unter

schiedlichsten Reihungskriterien vornehmen. Derart verschiedene Zugangsvoraussetzungen sind 

für ein öffentliches Schulwesen inakzeptabel und müssen durch allgemein gleiche und verbindli

che Regelungen ersetzt werden. 

• Führung der verbindlichen Übung "Lebende Fremdsprache" 

Im Sinne der Internationalisierung und des leichteren Fremdsprachenerwerbs im Kindesalter berur

wortet die BAK einen integrativen Unterricht in einer lebenden Fremdsprache ab der ersten Schul

stufe. Allerdings hängt die Effizienz einer solchen Maßnahme von den Fremdsprachenkenntnissen 

der LehrerInnen ab. Die BAK fordert deshalb eine kontinuierliche und umfassende Aus- und Wei

terbildung der Volksschullehrkräfte rur diesen Gegenstand und regt zusätzlich den Einsatz von "na

tive speakers" im Unterricht,an. 

• Überspringen von Schul stufen 

Im Entwurf zum § 26 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes wird vorgeschlagen, daß das Übersprin

gen von Schulstufen insgesamt dreimal bis inklusive der Sekundarstufe II möglich sein solL Zu

sammen mit der ebenfalls neuen Variante, die Grundstufe I auch in einem statt in zwei Jahren zu 

durchlaufen, bedeutet das eine um bis zu vier Jahren verkürzte Schulzeit bis zum Abschluß einer 

Schulform in der Sekundarstufe IL Die BAK spricht sich gegen eine Erhöhung der Möglichkeit des 
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Bundeskommer für Arbeiter und Angestellte 8. Blall 

Überspringens von Schulstufen von einmal auf dreimal aus, d.h. plädiert für die Beibehaltung der 

derzeitigen Regelung. 

Die BAK erachtet es als wichtig, daß im Schulwesen nicht nur kognitive Fähigkeiten vermittelt 

werden, sondern daß auch auf die Entwicklung von sozialen Kompetenzen Rücksicht genommen 

wird. In dieser Hinsicht haben Klassen mit einer heterogenen Zusammensetzung der Leistungsni

veaus und unterschiedlichem Entwicklungsstand der Kinder Vorteile gegenüber Klassen mit homo

genem Niveau. 

Im Hinblick auf eine Verbesserung der Begabtenförderung schlägt die BAK vor, daß solche Ju

gendliche . vorzeitig im Rahmen einer Externistenprüfungen die Matura ablegen können. Mögliche 

"ersparte Schuljahre" sollten in Form von Auslandsaufenthalten fur diese Jugendlichen eine nicht 

zuletzt auch altersgemäße Entwicklung der Persönlichkeit und des Wissens fördern. Um hier einen 

sozial unabhängigen Zugang zu gewährleisten, sind entsprechende Stipendien für Schüler aus ein

kommensschwachen Familien vorzusehen . 

• Wiederholen von Schulstufen 

Im § 25 Abs. 1 SchUG wird festgelegt, daß bei einer Wiederholung von Schulstufen ein mit "Nicht 

genügend" abgeschlossener Gegenstand dem positiven Abschluß nicht entgegensteht, wenn dieses 

Fach vorher zumindest mit "Befriedigend" beurteilt wurde. Im jetzigen Entwurf wird diese Rege

lung auch für das Antreten zur Reifeprüfung (§ 36 Abs. 4) sowie fur die Aufnahme in die erste Stu

fe der Hauptschule bzw. einer mittleren oder höheren Schule übernommen. Im letzten Fall (§ 28 

Abs. 6) soll das "Nicht genügend" dann als "Genügend" für die Aufnahme gewertet werden. Diese 

Anrechnung als bloßes "Genügend" ist abzulehnen, da der Schüler den Gegenstand vorher zumin

dest mit "Befriedigend" abgeschlossen haben muß. Aus diesem Grund ist bei der Aufnahme die tat

sächliche Note aus dem vorherigen Besuch der entsprechenden Schulstufe heranzuziehen. 
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• Weitere Anpassungen im Schulorganisations- und -unterrichtsgesetz 

Um der problematischen Entwicklung im Mittelstufenbereich in Ballungszentren gerecht zu wer

den, fordert die BAK die Verankerung einer Schulversuchslösung, die den regionalen Gegebenhei

ten Rechnung trägt. Als Text wird einer Erweiterung zum § 131 b SchOrgG vorgeschlagen: 

"In Regionen, in denen mehr als ein Drittel der VolksschulabgängerInnen in die Unterstufe der all

gemeinbildenden höheren Schulen wechselt, können zur Erprobung die Hauptschule und die Unter

stufe der allgemeinbildenden höheren Schule kooperativ als Schulverbund nach einem gemeinsa

men pädagogischen und organisatorischen Konzept geführt werden". 

In Anbetracht der derzeitigen Situation am Lehrstellenmarkt fordert die BAK, in Übereinstimmung 

mit dem von den Sozialpartnern vorgelegten Beitrag zum Nationalen Aktionsplan, eine Aufga

benerweiterung der Berufsschulen, um Jugendlichen auch ohne Lehr- oder Ausbildungsvertrag eine 

berufliche Ausbildung zukommen zu lassen. Der Bildungsauftrag der Berufsschulen in § 46 ist 

auch für die Vorlehre daher entsprechend zu adaptieren. Für die Führung von stark praxisorientier

ten, vollzeitschulischen sowie zeitlich befristeten Sonderformen (Berufsfachschule, Berufslehrgän

ge) ist auch eine Adaptierung der §§ 49a und 129 erforderlich. Im Hinblick auf den ins Auge gefaß

ten zeitversetzten Beginn ist § 10 Schulzeitgesetz zu ergänzen. Weiters wird die Streichung von § 

33 Abs. 2 lit f SchUG gefordert, damit nicht zusätzlich jene Jugendlichen auf den Lehrstellenmarkt 

drängen, die die erste Klasse einer BMHS mit mehr als drei Nicht genügend abschließen und die 

diese Schulstufe am selben Schultyp wiederholen möchten. Die BAK weist ausdrücklich darauf 

hin, daß die o.e. Bestimmung dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Forderungen und Vorschläge. 

Der Präsident: 

"--. j. 

\!'. . l.. 

{~-'~ ...• ':: .. ~ ... -: ... :~~~*',.! .,' '". 
~;~~,:. ~ 

Mag. Herbert Tumpel 

Der Direktor: 
i.V. 

Franz Mrkvicka 
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